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Vereinbarung zur Durchführung des Praxissemesters außerhalb des Landes 
Bremen (nur möglich, wenn ein Härtefall vorliegt) 

Das vollständig ausgefüllte Formular muss spätestens bis zum Anmeldeschluss für das 
betreffende Praktikum im ZfLB-Praxisbüro  vorliegen. 

Zwischen der/dem Studierenden 

 Name, Vorname  

 Matrikelnummer  

 Telefon/Uni-E-Mail  

 studiertes Lehramt □ Grundschule oder Grundschule/IP    □ Gy/OS oder Gy/OS&IP 

 studierte Fächer Fach A Fach B 
 
 

ggf. kleines Fach (nur Lehramt 
für Grundschulen bzw. GS_IP) 

der/dem Modulverantwortlichen (Einverständnis aller Fächer ist erforderlich) 

 Name (Fach A)  

 Modul  
 

       □ das Praktikum kann nicht – außerhalb Bremens – an der gewählten Schule – durchgeführt werden. 
             Begründung: 
 

 

 

 

 Name (Fach B)  

 Modul  
 

       □ das Praktikum kann nicht – außerhalb Bremens – an der gewählten Schule – durchgeführt werden. 
             Begründung: 
 

 

 

 

 ggf. kleines Fach 
(nur Lehramt für 
Grundschulen/IP) 

 

 Modul  
 

       □ das Praktikum kann nicht – außerhalb Bremens – an der gewählten Schule – durchgeführt werden. 
             Begründung: 
 

 

 

 

 EW Ist die Teilnahme an der Begleitveranstaltung in Präsenz gewährleistet, kann 
auf das Einverständnis der EW verzichtet werden. Andernfalls ist eine 
Absprache und Einholung des Einverständnisses erforderlich.  Modul 

       □ das Praktikum kann nicht – außerhalb Bremens – an der gewählten Schule – durchgeführt werden. 
             Begründung: 
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und der Praktikumsschule 

 Schulname und Schulform  

 Anschrift 
 
 

 Ansprechpartner/-in  

 Telefon/E-Mail  

im Zeitraum 
 vom: bis: WiSe/SoSe 

 
 
wird folgende Vereinbarung getroffen: 
Hiermit wird bestätigt, dass o.g. Studierende*r das o.g. Praktikum an der o.g. Schule gemäß der 
Modulbeschreibung des o.g. Moduls und der Praktikumsordnung des o.g. Lehramtsstudiums 
ordnungsgemäß absolvieren kann. 
Die o.g. Schule stellt für die Betreuung der/des o.g. Studierenden keine Ansprüche 
(Mentor*innenvergütung) an das Land Bremen oder an ein anderes Land.                       
 
 
 
Der/die Studierende informiert die Schule über die geltenden Praktikumsmodalitäten – i.d.R. durch 
Übermittlung der Praktikumsordnung und der Modulbeschreibungen. 

 
Allen Beteiligten ist bekannt, dass 

- für jedes Fach ein*e Mentor*in mit entsprechender Lehrbefähigung die Betreuung 
übernimmt; 

- ein Praktikum nicht möglich ist, falls bereits ein Anstellungsverhältnis im Rahmen einer 
eigenständigen (Vertretungs-)Unterrichtstätigkeit besteht; Kinder oder Geschwister 
des/der Student*in an der Praktikumsschule beschult werden; der eigene Schulabschluss 
an der Schule abgelegt wurde; bereits obligatorische Praktika an der Schule absolviert 
wurden (letzteres: Ausnahmen in Absprache mit dem ZfLB-Praxisbüro); 

- ein Praktikum außerhalb Bremens nicht möglich ist, falls das erweiterte Führungszeugnis 
des/der Studierenden einen Eintrag enthält. 
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Vereinbarung zur Durchführung des Praxissemesters 
außerhalb des Landes Bremen  

 
 
 
 
 
 

  

Ort/Datum 
 
 
 
 
 
 
 

 Unterschrift Studierende*r 

Ort/Datum 
 
 
 
 
 
 
 

 Stempel & Unterschrift Modulverantwortliche*r  
Fach A 

Ort/Datum 
 
 
 
 
 
 
 

 Stempel & Unterschrift Modulverantwortliche*r  
Fach B 

Ort/Datum 
 
 
 
 
 
 
 

 Stempel & Unterschrift Modulverantwortliche*r 
ggf. kleines Fach (nur Lehramt für Grundschulen und Grundschule/IP) 
 
 
 

Ort/Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stempel & Unterschrift Modulverantwortliche*r 
EW 

Ort/Datum  Schulstempel & Unterschrift Vertretung der Schule 

 

 


